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(No. 2107.) Ordnung wegen Ablösung der Reallasten im Herzogthum Westphalen. Vom

18. Juni 1840.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Kdnig von
Preußen 2c. 2c.

verordnen über die Ablösung der Reallasten im Herzogthum Westphalen, unte
Aufhebung aller darüber in den Großherzoglich Hessischen Gesetzen vorkommen=
den Bestimmungen, in Folge Unsers für diesen Landestheil heute erlassenen Ge-
setzes wegen der, den Grundbesitz betreffenden Rechtsverhältnisse, auf den Antrag
Unseres Staatsmmisteriums, nach Anhörung Unserer getreuen Stände der Pro-
vinz Westphalen und nach erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths, wae folgt:

Erster Titel.

Von den Källen, worin die Ablösung startfindet.

 i

ve Gezengand) Gegenstand der nach diesem Gesetze zu bewirkenden Ablösungen sind die-
* Ablesang. enigen auf dem Eigenthum oder einem erblichen Besitzrechte ruhenden, noch jeht

geüschenden Reallasten, welche vor Verkündigung des gegenwärtigen Gesetzes ent-anden sind.

 n

Das gegenwärtige Gesetz bezieht sich daher nicht auf

das Recht der Freilassung und der Freikäufe,
des Dienstzwangs, des Sterbefalls, des Gewinngeldes,
des gutsherrlichen Obereigenthums und Leimfalls,

bei densenigen Gütern, auf welche die Großherzoglich Hessischen Verordnungen
vom 5. November 1809. und 18. August 1813. Anwendung finden. Sollten

hierbei noch nicht regulirte Fidlle vorkommen, so sind Heiche nach den eben er-wähneen Verordnungen zu behandeln; die hiernach festgestellten Renten aber
sind der Ablösung nach den Vorschriften dieser Ordnung ebenfalls unterworsen.

(. 3.

unen da k, Ausgenommen von dem Anspruch auf Ablöfung sind folgende Rechte:
se 1) die öffenrlichen Lasten mit Einschlutz der Gemeinde-Abgaben und Ge-

Fsenstände. meindedienste;
2) die aus dem Kirchen= und Schulverbande entspringenden Abgaben und

Leistungen;
3) ale
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3) alle sonstigen Korporations= und Sozietäktslasten, z. B. diesenigen, welche
sich auf eine Deichsozietät beziehen.

Unter diesen Ausnahmen sind jedoch die Geld= und Naturalrenten, welche ge-
dachten Anstalten, Korporationen und Soziekäten aus allgemeinen Rechtsver-

baitnisen G. B. dem gutsherrlichen Verhältnisse oder dem Zehentrechte) zuste-
en, nicht mit begriffen.

K. 4.

4) Zu den von dem Anspruch auf Ablösung ausgenommenen Gegensiänden
gehören ferner die lehnsherrlichen Rechte, jedoch rücksschtlich der Kolonate
mit den im 65. 7. der Großherzoglich Hessischen Verordnung vom 5. No-

vember 1800. bestimmten Maaßgaben.

8. 5.

Ausgenommen sind serner:

5) einseitige oder wechselseitige Grundgerechtigkeiten (Servituten),

6) die markenherrlichen Rechte.

Die Auflösung dieser Rechtsverhältnsfe ist nicht nach der gegenwärtigen
Ordnung, sondern nach den Grundsätzen von Gemeinheitstheilungen zu beurtheilen.

(. 6.

A. Sind zu einer und derselben Leistung mehrere Personen gemeinschaft-
lich und zugleich solidarisch verpflichtet, so sind dieselben in Ansehung der Abl-

Hin nur als Eine Person anzusehen, so daß die Verpflichteten nur die Ablé-ung für die gemeinschaftliche Last im Ganzen verlangen können. Bei jeder Ab-
lösung aber muß sich die Minorität der lald Verpflichteten, dem Beschlusse
der Magorität (nach dem Theilnehmungs-WVerhdltnisse gerechnet) unterwerfen.

Die Majorität ist jedoch zunächst nur befugt, von den Mitgliedern der
Minorität dasjenige pro rata zu fordern, was diese dem Berechtigken geleistet
haben, so daß die Majorität hinfort sowohl in Ansehung der Leistung selbst, als
in Ansehung einer künftigen neuen Ablösung ganz an die Stelle des Berechtig-
ten tritt, die übrig bleibende Last aber nicht mehr als eine solidarische in Be-
tracht kommt.

B. Ist dagegen die gemeinschaftiche Verpflichtung eine nicht solidarische,
so kann auch jeder Einzelne die Ablösung seines Antheils von dem Berechiig-
ten verlangen.

Jedoch sind dabei die besonderen Ausnahmen 66. 60. und 80. zu be-

rücksichtigen.

6 F.

Pesten auf einem Grungstücke Lasten verschiedener Art zu Gunsten des= #blslang
selben Berechtigten, so können solche, so wie sie Tit. II. IV. V. VI. VII. und rE“-

(No. 2107.) VIII. «
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VIII. gesondert sind, jede Art für sich allein edoch mit Ausnahme des 9. 41.
besonders bestimmten Falles) abgelsset werden. Dagegen kann weder der Be-
rechtigte noch der Verpflichtete gegen des andern Willen verlangen, daß die auf
dem Grundstücke ruhende Last einer und derselben Art, zum Theil abgelöset
werde, zum Theil aber unabgelöset bleibe, jedoch tritt bei festen Geldabgaben die
Bestimmung des §. 35. ein.

4. 8.

Wirkung der Wo die Auseinandersetzung bei ehemaligen Kolonaten wegen der Natu-

drsernshen ralleistungen und Dienste nach den unterm 8. November 1814. bekannt gemach-
chemaligenKo·tenPreisen zwar nur provisorisch erfolgt ist, die Betheiligten aber die definitive
zanetenm.Regulirung in der nach . d. Unseres Gesetzes vom 25. September 1820. be-

stimmten Frist nicht in Antrag gebracht haben, behalt es bei jener Auseinander-
setzung fur immer sein Bewenden. Haben aber die Betheiligten vor Ablauf
jener Frist gegen die provisorische Auseinandersetzung reklamirt, so kommen, bei
der endlichen Feststellung, die Grundsatze dieser Verordnung zur Anwendung,
jedoch braucht dasjenige, was nach der definitiven Regulirung zuruck- oder nach-
gezahlt werden muß, wenn solches nicht ausdrucklich vorbehalten ist, nicht ver-
zinst zu werden.

8. v.

nc andern Sind bei anderen Grundbesitzungen Auseinandersetzungen nach den un-
fetegeavder= term §. November 1814. bekannt gemachten Preisen nur provisorisch erfolgt, so

steht es jedem Theile frei, binnen Jahresfrist nach Publikation des gegenwärti-
gen Gesetzes bei der General-Kommission dic definitive Reguliruug statt der bis-
herigen provisorischen in Antrag zu bringen. Je nachdem dies geschieht oder
umterbleibt, treren die Bestimmungen des 9. 8. ein.

+z. 10.

Bestmmun Dem Rechte, Ablösung überhaupt zu fordern, kann weder die Verjäh=
rotssonns. rung, noch ein Judikak, noch ein, vor Publikation des gegenwärtigen Gesetzes

Befugms. geschlossener Vertrag, entgegengesetzt werden.

8. 11.

Auch behalt jeder nach Verkundigung dieses Gesetzes geschlossene Ver-

*v welcher entweder Reallasten, die vor der ersteren entstanden sind, für un-
ablöslich erkldrt, oder für eine künftige Ablösung derselben Bedingungen, die
von den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes abweichen, im Boraus auf-
stellt, seine Gültigkeit nur für den Zeirraum von Zwölf Jahren, vom Tage des
geschlossenen Vertrages an, gerechner.

6. 12.
abl . .

Inunilgostassp Da dieses Gesetz uberhaupt nur auf die bereits bestehenden Reallasten

benderReal Anwendung finder (9. 1.), so sind für den Fall, wenn beständige Realla sen
nf-



kunftig neu gegrundet werden sollten, dieselben in der Regel nach den allgemei-
nen Gesetzen zu beurtheilen.

(. 13.

Wenn jedoch solche neu ausgelegte beständige Reallasten (§. 12.) in Dien=

sten bestehen, "3 soll die Dienstverpflichtung einer einseitigen Ablösung so langenicht unterworfen seyn, als das Grundstück im Besitz derjenigen Person bleibt,
welche den Dienstvertrag schloß. Sollte indeß die Dauer dieses Besitzes weni-

er als Zwölf Jahre, vom vertragsmäßigen Anfange der Dienstlast angerechnet,

etragen, so soll bis zum Ablauf dieser 12 Jähee der Dienst als zblslh-
d sortdauern. Wenn das Ende dieses Besitzes oder der Ablauf dieser12 Jahre eingetreten ist, soll die Dienstlast zwar fortdauern, aber den Vorschrif-
ten der gegenwärtigen Ablösungs-Ordnung unterworfen seyn.

Zweiter Titel.

Von den Grundsätzen und Mitteln der Ablösung im Allgemeinen.

8. 14.

Bei der freien Vereinigung beider Theile, welche jeder andern Ausein- alige
andersetzungsweise vorgeht, bleibt den Betheiligten die Wahl der Bedingungen Zurch
und Mittel der abläteng, welcher Art solche auch seyn mochten, völlig unbe-

schränkt. Sie sind dabei an die Bestimmungen der gegenwärtigen Ablösungs=
Ordnung nicht gebunden, und es hängt bloß von ihnen ab, wie weit sie diesel-
ben befolgen oder als Leitfaden benutzen wollen.

6 15.

Bei der Auseinandersetzung sind die Vorschriften der Verordnung vom
30. Juni 1834. 9#6. 40. bis 43. (Gesetzsammlung S. 111.) zu beachter.

G. 16.

Die Auseinandersetzungs-Urkunde ist der General-Kommission zur Prü-
fung und Bestätigung einzureichen. Inwiefern die Prüfung und Bestätigung
auch durch die Gerichte, Regierungen oder Provinzial-Schul-Kollegien erfolgen
kann, ist nach §. 44. der vorangeführten Verordnung zu beurtheilen.

5 17.

Die Prüfung der General-Kommission soll sich aber nur erstrecken:

1) auf die Bestimmtheic, Vollständigkeit und Unzweideutigkeit der Faffung;

2) auf die Legitimation der kontrahirenden Partheien;

3) auf die Beachtung des Interesses derjenigen moralischen Personen, wo-
für zu wachen der General-Kommisston obliegt, als des Fiskus und der-
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senigen geistlichen und öffentlichen Institute, deren Vermögensverwaltung
unmittelbar oder mittelbar unter der Staatsbehörde stcht; ·

4) auf die Beachtung des Interesses der nicht zugezogenen Realglaubiger,
Lehns= oder Fideikommisfolger, Nutznießer, Wiederkaufs= oder andern
Realberechtigten, oder sedes Dritten, der noch sonst in der Sache bechei-
ligt sepn möchte, und endlich

5) darauf, daß daß landespolizeiliche Interesse nicht verletzt, d. h. daß
nichts bedungen werde, was die Gesetze überhaupt nicht gestatten. Diese
Punkte abgerechnet, steht der General-Kommission übrigens über die
Bedingungen und Mittel der Ablösung kein Urtheil zu. Findet sich aber
in den vorstehend unter 1. bis 5. gedachten Beziehungen, Anlaß zu Er-

innerungen, so muß die General-Kommission zunächst dahin wirken, daß
solche von den Partheien selbst erledigt werden. Können sich dieselben
darüber nicht einigen, so steht ihr über die Art und Weise, wie sie zu
erledigen sind, die Entscheidung zu.

(. 18.

Ein also von der General-Kommission bestätigter Vertrag hat die Wir-
kung einer gerichtlich bestätigten Urkunde, und haben die Hypotheken-Behörden
darauf die nöthigen Eintragungen und Löschungen zu bewirken.

8. 19.

Nur wenn eine freie Vereinigung (§. 14.) nicht zu Stande gekommen
ist, findet die Regulirung der Verhältnisse zwischen Berechtigten und Verpflich=
teten nach Vorschrift des gegenwärtigen Gesetzes statt, es soll jedoch keine Pro-
vokation darauf anders angenommen werden, als indem der Provokantc zugleich
anzeigt, und bei ndherer Untersuchung als richtig zu den Akten festgestellt wird,
ra eine freie Vereinigung versucht, und bestimmte Vorschläge dazu schristlich
gemacht, solche aber entweder überhaupt, oder bei einzelnen Punkten nicht ange-
nommen worden.

. 20.

Auch soll es solchenfalls allemal, insbesondere aber dann, wenn die gut-
liche Vereinigung nur bei einzelnen Differenzpunkten mißlungen ist, die erste
Obliegenheit der General-Kommission seyn, nochmals einen Vergleich zwischen
den Betheiligten auf die Grundlage der gemachten Vorschläge (§. 1.) oder
auf andere Bedingungen und Ablösungsmittel, worüber die Partheien irgend
zu vereinigen seyn möchten (F. 14.), zu versuchen, und es muß über diesen Ver-
gleichsversuch, zum Belage, daß dabei nichts versäumt worden, jederzeit eine
schristliche Verhandlung aufgenommen werden. Nur wenn auch auf diese
Weisc kein Vergleich hat zu Stande gebracht werden können, muß die Sache
nach den weiteren Vorschriften der gegenwärtigen Ordnung cingeleitek, und die-
senigen Punkte, worüber die Partheien sich nicht gütlich haben cinigen können,
hach denselben entschieden werden.

· x.21.
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. 21.

DieAbl sung geschieht eneweder durch Abfindung, d. h. durch gänz= Gesrollche
liche Auseinandersetzuigvermittelst einer für immer gegebenen vollständigen Ent= lungs=

ch#digung, oder durch Verwandlung der abzulösenden Last in eine sortdauernde
ast anderer Art.

22
2 —

Die Absindung geschieht entweder durch Abtretung von Grund und
Boden (Land-Abfindung), oder durch Bezahlung eines Kapitals in baarem
Gelde (Kapital-Abfindung), oder durch beides zugleich.

6 23.

Bei festen Getreide-Abgaben (Titel IV.) und bei allen Arten der Zehn- bel. Ge.

ten von Bodenerzeugnissen (Titel VI.) kann der Verpflichtete die Absindung dt etdr,
jederzeit dadurch bewirken, daß er Kapital in einer unzertrennten Summe zahlkt, en ren Beden-
welche Absindung der Berechtigte anzunehmen schuldig ist. -

*ie

Außerdem bann aber bei den, im 5. 23. genannten Lasten entweder Land-
oder Kapital-Absindung auf folgende Weise bewirkt werden:

A. Provozirt in diesen Fällen der Berechtigte auf die Abfindung, so hat
der Verpflichtete die Wahl zwischen der Land-Absindung und der Kapital-Ab-
findung. Wahlt er die letzte, so hat er das Recht, das im Ganzen festgesetzte
Kapital in vier nach einander folgenden einjährigen Terminen (von der Zeit der

15 an gerechnet) zu gleichen Theilen abzutragen, jedoch darf in diesem
alle keine einzelne Abschlagszahlung weniger als Einhundert Thaler Kourane

betragen. Der Räckstand ist einstweilen mit Vier vom Hundert zu verzinsen.

Wenn dem Berechtigten die von dem Werpflichteten getrofsene Wahl
nicht ansteht, so kann er die Provokation zurücknehmen. Jedoch steht es als-
dann dem Werpslichteten frei, diesen Rücktritt dadurch abzuwenden, daß er Ka-
pital in einer unzertrennten Summe anbietek, welche Abfindung der Berechtigte
annehmen muß.

4. 28.

B. Provozirt der Verpflichtete, so hat der Berechtigte die Wahl zwischen
Land und Kapital.

Wahlt der Berechtigte Kapital, so muß er sich die im vorigen Para-
graph näher bestimmten Terminal-Zahlungen gefallen lassen.

VWählt der Berechtigte Land, so kann der Verpflichtete diese getroffene
Wahl dadurch abwenden, daß er Kapital in einer unzertrennten Summe an-
bietet, welche Abfindung der Berechtigte annehmen muß.

Außerdem kann aber auch der Verpflichtete, welchem die von dem Berech-

tigten getrossene Wahl nicht anstehr, die Provokatien ganz zurucknehmen.8 2(No. 2107.) ie
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K. 20.

Wird die Land-Abfindung gewählt, so soll dieselbe folgenden Einschrän-
kungen unterworfen seyn:

5) es maüsse dem Gerpflichteten zwei Driktel der gegenwärtigen, in der
Dorfsfeldmark gelegenen, zum Hofe gehörigen Grundstücke übrigbleiben,
und

b) auf seden Fall wenigstens so viel Land, daß er noch einc landübliche,
spannfähige bauerliche Nahrung behält.
Die Merkmale und Grundsätze., nach denen die landübliche Spannfähig=

keit einer Bauernahrung zu beurtheilen ist, sollen von den General-Kommissionen
in der §. 139. bestimmten Art distriktsweise im Allgemeinen zum Voraus be-
stimmt, und demnächst vom Ministerium des Innern bestätigk werden.

Wenn wegen dieser Einschränkungen ein Theil der Leistung unabgelsset
bleibt, so hat der Provokat die Wahl, ob dieser unabgelösete Theil als Natu-

ral-Abgabe fortdauern oder in eineAde Geldrente verwandelt werden soll. Der
Provokant, welchem die getroffene Wahl nicht ansteht, kann deshalb die ganze
Provokation zurücknehmen.

Ist das Grundstück mehreren Realberechtigten zu solchen Leistungen ver-

Pichten, für welche die Land-Absindung verlangk werden kann (§6. 24. 25.) undist von jett die Ablösung nur in Beziehung auf einen Theil dieser Rcalberech=
tigten eingeleitet, so sind die übrigen wegen gleichzeitiger Wahrnehmung ihrer
Rechte zu benachrichtigen. Melden sie sich nicht, so wird bei der Berechnung
der durch den gegenwärtigen Paragraphen vorgeschriebenen zwei Drittheile auf
sie keine Rücksicht genommen; melden sie sich aber späterhin, so werden alsdann
die zwei Drittheile nach der ursprünglichen Größe des Grundstücks (vor der
ersten Land-Absindung) bestimmt.

8. 27.

Die in dem 5. 26. enthaltenen Einschrankungen sind lediglich als Rechte
des Verpflichteten zu betrachten. Wenn daher die Land-Abfindung uberhaupt
nach 88. 24. und 25. begrundet ist, und der Verpflichtete gut findet, von diesen
Einschrankungen ganz oder zum Theil keinen Gebrauch zu machen, so sind die-
selben nicht anzuwenden.

8. 28.

Zum Behuf der Land-Abfindung ist der gesammte Roh-Ertrag des ab-
zutretenden Landes abzuschätzen.

Diesem Roh-Ertrage sind zugleich auch noch diejenigen Nubungen hinzu-
zurechnen, welche (wie z. B. Weide u. s. w.) mit diesem Abfindungsland auf
den Berechtigten übergehen und ihm vorher nicht zustanden. Dagegen sind ven
Gesammt-Ertrage abzuziehen:

1) Die



— 163 —

1) Die auf dem Abfindungslande haftende Grundsteuer, so wie die nach dem
Fuße derselben ausgeschriebenen Kommunal-Abgaben;

2) alle andere, etwa darauf haftende und mitübergehende Reallasten;

3) sämmtliche Produktions-Kosten.

S. 29.

Soweit die Ländereien des Perpflichteten nicht mehr in einer Gemein-
heit (Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821.) befangen sind, kann
der Berechtigte nicht verlangen, daß zum Behuf der Land-Absindung eine Um-
legung der Grundstücke vorgenommen werde. Jedoch muß er sich gefallen lassen,
daß diejenigen Verpflichteten, von welchen er Land verlangt, oder auch einige
derselben, eine Zusammenlegung des Abfindungslandes nach den Bestimmungen
der Ge einheitstheilungs=Ordnunguntersichbewirken.DieGencral-Kom-
missionen sind verpflichtet, den zu Abgaben Berechtigten von allen sic berührenden
Spezial=Separationen durch die Regierungs-Amtsblätter Nachricht zu geben,

Ien sie eine solche Gelegenheit zu ihrer angemessenen Abfindung benutzen
nnen.

(. 30.

Besteht das verpflichtete Grundstuck aus Landereien verschiedener Gat-
tungen, z. B. Aeckern, Wiesen und Hutungen, so ist die Land-Abfindung in
einem verhaltnißmaßigen Theile jeder dieser Gattungen zu bestimmen. Die
Ueberweisung der Land-Abfindung geschieht ubrigens nach den Grundsätzen der
Gemeinheitstheilungs-Ordnung.

G. 31.

Wenn nach den Vorschriften des §. 26. die ganze Leistung oder ein

Theil derselben der Land-Abfindung nicht unterworfen ist, so ist insoweit der
erpflichtete zur Kapital-Absindung befugt; von Seiten des Berechtigten aber
kann eine solche nicht verlangt werden.

6. 32.

Bei allen übrigen Reallasten, welche überhaupt der Ablösung unterwor= b. blaner
sen sind (66. 1. bis 5.), sie mögen ursprünglich vorhanden gewesen, oder durch Reallasten.
PVerwandlung anderer Lasten entstanden seyn, ist der Verpflichtete zur Kapital=

lbfindung besugt; von Seiten des Berechtigten aber kann dieselbe nicht ver-
angt werden.

6. 33.

Wenn in Folge der 65. 24. und 25. eine Land-Absindung eintritt, und
auf dem Grungstücke außer den Getreide-Abgaben oder Zehenten von Boden-
Erzeugnissen auch noch andere, demselben Berechtigten zu entrichtende Leistungen

haften, 6 kann der Verpflichtete, wenn er cs gut findet, auch diese anderen

Lasten dadurch ablösen, daß er die Land-Abfindung verhältnitmäßig vermehrt.
(No. 210r.) &amp;. 34.
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(. 31.

Die Kapital-Abfindung geschieht durch Bezahlung des fünfundzwanzig-
fachen Betrages des Geldwerkhs einer Jahresleistung.

6. 35.

# Die Kapital-Absindung kann in Theilzahlungen gescheben, welche jedoch
nicht unter Ein Hundert Thalern betragen dursen. In den Fällen der 9#.. 23.
24. und 25. behält es jedoch bei den daselbst ertheilten WVorschristen sein Be-
wenden.

S. 36.

Jede Abfindung ist der Berechtigte nur insofern anzunehmen schuldig,
als der Verpflichtete gege. den Berechtigten weder mit der abzulösenden, noch
mit einer andern auf demselben Grundstück haftenden Leistung im Rückstande
ist, oder die vollstandige Abtragung der etwa vorhandenen Rückstände zugleich
anbietet. Ist jedoch der Abgabenrest ftreitig, so ist die Bestellung genügender
Sicherheit hinlanglich.

8. 37.

¶. Berwand- In welchen Fallen die Verwandlung der Reallasten verlangt werden
s. kann, wird bei jeder einzelnen Art dieser Lasten besonders bestimmt werden.

Dritter Titel.

Von der Ablösung der festen Geld-Abgaben.

(h 3.

Auf die jährlichen sesten Geld-Abgaben, sie mögen ursprünglich als solche
bestanden haben, oder durch Verwandlung anderer Leistungen entstanden seyn,
ist nur die Kapital-Abfindung (I#. 32. 34. bis 36.) anwendbar, und auf diese
auch nur der Verpflichtete anzutragen berechtigt.

(l, 20.

Ist eine abzulssende seste Geld-Abgabe nicht allfährlich, sondern in län-
geren, jedoch Hechstrmayen Zeitabschnitten zu entrichten, so wird nach den Be-

stimmungen der 96. 74. und 75. verfahren.

Vierter Titel.

Von der Ablösung der festen Getreide-Abgaben.

(. 40.

Urnnter festen Getreide-Abgaben werden in dem gegenwärtigen Gesetze nur

die jährlich oder in längeren wiederkehrenden Perioden in bestimmten Lnnt-
taten
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taten zu entrichtenden Abgaben in Kornern und Getreide aller Art, die einen

allgemeinen Marktpreis haben, verstanden.
Auch der in eben dergleichen Kornern zu entrichtende unabanderliche Sack-

zehente gehort dahin.

8. 41.

Wenn bei Abgaben dieser Art nach den in den 88. 23. bis 25. ent-
haltenen Regeln die Kapital-Absindung eintritt, und wenn das Gut außerdem
denselben Berechtigten auch noch zu anderen festen Natural-Abgaben (Titel V.)
verpflichtet ist, so hat seder Theil auch einseitig das Recht zu verlangen, daß
die Kapital-Absindung auf diese anderen Abgaben miterstreckt werde.

8. 42.

Zum Behuf der Kapital-Abfindung wird als Geldwerkh einer Jahres-
leistung (I. 34.) der vierzehnfährige Durchschnitt derselben nach den Martini-
Markepreisen angenommen. Derselbe Preisdurchschnickt ist auch bei der Land-
Abfindung zu Grunde zu legen, sofern es darauf ankömmt, den Werth des
Ertrages in Gelde zu berechnen.

. 43.

Zu diesem Zweck wird der dem gegenwärtigen Gesetz unterworfene Landes-
theil in besondere Preisbezirke eingetheilt, und es wird für einen jeden dieser
Bezirke derjenige Ort bestimmt und öffentlich bekannt gemacht, dessen Marke-
preis als allgemeiner Marktpreis des ganzen Bezirkes angesehen werden soll. Es find
zu diesem Zwecke solche Orte auszuwählen, an welchen ein bedeutender und regel-
mähbiger Absatz des Getreides mittelst Feilstellung auf ossenem Markte stattfindet.

S. 44.

Wenn eine Gegend keine regelmäßigen Getreidemärkte hat, so wird für

r*7i* ein möglichst benachbarter wirklicher Marktort angewiesen. Die Preisedieses Marktortes werden mit den Preisen jener Gegend in den letzten vierzehn
Jahren vor Bekanntmachung des gegenwärtigen Gesetzes (mit Weglassung der
zwei theuersten und zwei wohlfeilsten) verglichen und daraus ein bleibendes Nor-
mal-Verhältniß beider Preise berechnet. Bei jeder künstigen Preis-Ermirtelung
für jene Gegend wird der Preis des angenommenen Marktortes zum Grunde

gelegt und durch das für immer bestimmte Normal-Werhältniß reduzirt.

. 46.

Wenn der Bezirk, in welchem sich ein wirklicher Marktort befindet, so
ausgedehnt ist, daß in den entlegeneren Theilen desselben die Preise regelmaßig
geringer oder hoher, als an dem Marktorte selbst, zu seyn pflegen, so ist der
ganze Bezirk in kleinere Bezirke zu vertheilen, und fur jeden derselben ein blei—
bendes Normal-Werhältniß zum Preise des Marktortes sestzustellen, welches so-
dann bei künftigen Preis-Crmittelungen seoerzeit zum Grunde zu legen ist.

(No. 2107.) d. 46.
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 46.

Wenn eine Gegend zwar einen wirklichen Marktort hat, an diesem aber
fur manche Getreidearten keine Marktpreise aufgezeichnet zu werden pflegen, so
sind daselbst die in solchen Getreidearten bestehenden Abgaben nach den Bestim-
mungen des funften Titels zu beurtheilen.

. 47.

Wenn das berechtigte oder verpflichtete Gut oder auch der von beiden
etwa verschiedene Ort der Entrichtung nicht insgesammt in demselben Preisbe-
zirke liegen, so ist jederzeit auf die Lage des Orts der Entrichtung zu sehen.

. 48.

Unter dem Martinipreis ist der Durchschnittspreis aller Markttage der-
jenigen funfzehn Tage zu verstehen, in deren Mitte der Martinitag fallt.

K. 49.

Für diesenigen Gegenden, worin der lebhafteste Getreideverkehr in eine
andere Jahreszeit, als um den Martinitag fällt, haben die Behörden einen an-
dern Zeitpunkt festzusetzen und öffenrlich bekannt zu machen.

(. 50.

· lDer vierzehnjähkigePreisdutchschnitt(s.42.)istauffolgendeWeisezu
ermitteln:

Zuerst werden die Preise aus den vierzehn letzten Jahren vor Be-

kanntmachung des gegenwartigen ees (mit Weglassung der zwei theuerstenund der zwei wohlseisten Jahre) zusammengerechnet, und daraus der mittlere

Durchschnitt gezogen. Sodann wird ein gleicher Durchschnict gezogen aus den
vierzehn letzten Jahren (mit Weglassung der zwei theuersten und der zwei wohl-
feilsten) vor Anbringung der Provokation.

Aus beiden Durchschnikten endlich wird wiederum der mittlere Durch-
schnitt berechnet, und dieser bildet die Grundlage der Kapital-Absindung. Fällt
der Antrag in die im 8. 48. bestimmten funfzehn Tage, so gehört der Martini-
preis des laufenden Kalenderjahres nicht mit zu den vierzehn Jahrespreisen,
deren Durchschnitt zu berücksichtigen ist.

Die Regierung wird den sich aus beiden aufgestellten Berechnungen für
das laufende Jahr ergebenden Durchschnittspreis jährlich durch die Amtsblatter

bekannt machen lassen. n
51.

Wegen der Landabfindung für die festen Getreideabgaben ist bereics in
den 5. 24. u. f. das Nöthige bestimmt.

# 52.

Die Verwandlung der Getraideabgaben in Geldabgaben kann in der

Regel nur durch freie Uebereinkunft bewirkt werden. Ausnahmsweise tritt"ôdur
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durch die Wahl des Provokaten ein, wo die Erganzung einer unvollstandigen
Landabsindung nöthig ist. (s. 26.) In diesem Falle wird die Berechnung der
Geldrente nach denselben Grundsätzen gemacht, welche für die Kapitalabfindung
(G. 42. u. f.) vorgeschrieben sind.

(. 53.

Geldabgaben, welche nicht in sesten Summen bestehen, sondern mit den

Getreidepreisen * es jährlich oder in längeren Perioden) steigen und fallen,
können nach denselben Regeln, wie die Getreideabgaben (9/6. 41. bis 50.) i
Kapital abgelsset werden.

Allein weder die Landabsindung, noch die Verwandlung in feste Geld-
abgaben ist bei denselben, außer im Wege der freien Uebereinkunft, zulässig.

Fünfter Titel.

Von der Ablösung der festen Naturalabgaben außer dem Getreide.

§. 54.

Feste Naturalabgaben außer den im 8. 40. angeführten, sie mögen in

vegetabilischen oder animalischen, in znländischen oder ausländischen Erzeugnissen,
oder auch in Manufakturwaaren bestehen, können durch Kapitalabfindung, durch

Derwandlung in Geldabgaben, oder ausnahmsweise im Fall des 33sten Paragra-
phen, durch kandabfindung abgelöset werden.

(bl 55.

Zum Behuf der Kapitalabsindung haben die Behörden sogleich ein Ver-
zeichniß aller in ihren Bezirken (§. 43.) vorkommenden Gegenstände solcher
Naturalabgaben auszunehmen. Ihr Preis ist nach einem 14/ährigen Durch-
schnict (mit Weglassung der zwei theuersten und zwei wohlfeilsten Jahre) zu
ermitteln und für die nächsten zehn Jahre als gültig zu bestimmen. Bei jeder

künftigen Kapitalabfindung wird die Naturalabgabe nach diesem Preise berechnet,
und trict dabei die Verfügung des 6. 34. sowie auch die des §. 130. ein.

4. 50.

Dasselbe Verfahren ist auf diejenigen Getreideabgaben anzuwenden, für
welche in einzelnen Bezirken keine Marktpreise aufgezeichnet werden. (§. 46.)

 . 57.

Von zehn zu zehn Jahren sind diese Preise zu revidiren, und mit den
alsdann nöthigbesundenen Abänderungen von Neuem bekannt zu machen. Bei

allen vor dieser Bekannemachung in Antrag gebrachten Regulirungen, werden
noch die Preise der vorhergehenden zehn Jahre zum Grunde gelegt.

Jahrgaung 1840. (No. 2107.) Cc 8. 58.
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Der Antrag auf Verwandlung solcher Abgaben in feste Geldabgaben
steht beiden Theilen frei, und es sind darauf die in #. 55. bis 57. für die
Kapikalabsindungen gegebenen Vorschriften gleichfalls anzuwenden.

Sechster Titel.

Von der Ablssung der Zehenten.

# 59.

Die Zehenten kömmen durch Kapitalabfindung, durch Landabfundung ode
durch Verwandlung abgelöst werden.

4. 60.

Zehenten von Bodenerzeugnissen, welche einem und demselben Berechtig-
ten aus einem und demselben Zehentrechte zustehen und auf einer und derselben
Zehentflur (oder wo diese Bestimmung nicht zutrifst, Zehentbezirk) haften, kön-
nen, wenn die Verpflichteten provoziren, nur von sämmtlichen Zehen##flichtigen

dieser Zehentflur, in Rücksicht eines und desselben Zehentherrn, gemeinschaftlich
abgelbset werden, und i a sich bei der Ablösung die Minorität den Verfügun-
gen des #. 6. gemäß, dem Beschlusse der Majsoricät unterwerfen. Besitzer ein-

ner Höfe, die nicht in einer solchen Gemeinschaft sind, können jederzeit auf
blösung der darauf haftenden Zehentpflicht antragen.

#. 61.

Betrifft der Zehente bestimmte Gegenstände, so ist durch Gutachten der
Sachverständigen zu bestimmen, welche Quantität dieser Gegenstände nach dem
mittleren Durchschnitt mehr oder weniger ergiebiger Jahre als Ertrag des
Fehenten anzusehen ist. Bei dem Gerreide ist dieser Ertrag sowohl in Körmern,
als in Stroh, besonders festzusetzen.

G. 62.

Betrifft der Zehente nicht bestimmte Gegenstände, sondern im Allgemeinen
alle Erzeugnisse des Grundstücks oder gewisser Theile desselben, so ist eben so
durch Gutachten der Sachverständigen die Quantität einzelner Getreidcarten

und anderer Erzeugnisse zu gefamnen. welche als wahrscheinlicher Durchschnicts-Ertrag dieses Zehenten anzusehen ist.

G. 63.

Nachdem durch diese Schätzungen (96. 61. 62.) der Zehente auf eine
feste Naturalabgabe berechnet ist, so sind darauf diejenigen Grundsätze der Ka-
pitalabsindung, der Landabsindung oder der Verwandlung anzuwenden, welche

im
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im vierten und fünften Titel für die Ablösung der festen Naturalabgaben auf-
gestellt sind.

(. 64.

Außerdem kann aber sowohl der Berechtigte, als der Verpflichtete ver-
langen, daß der Zehente in eine bleibende feste Naturalabgabe verwandelt werde,
welche der Verpflichtete an denjenigen Ort abzuliefern hat, wohin der Natural=

zehente von dem Zehentberechtigten gebracht zu werden wweee, Die Verwand-
lung geschieht in Ansehung des in Getreide bestehenden Ertrags, durch eine feste
Abgabe in Getreide gleicher Art; in Ansehung des übrigen Ertrags aber, durch
eine seste Abgabe in dem Hauptgetreide des Orts, wo das belastete Grundstück
belegen ist. Wenn über die für das Stroh zu leistende Vergütung eine freie

Uebereinkunft nicht zu Stande kommt, und der seohemte ein Zubehör eines
Landguts oder W#e einer ländlichen Wirthschaft ist, so kann der Berech-
tigte verlangen, daß dafür eine feste Abgabe in Stroh, neben der Abgabe in
Körnern, auf zwölf Jahre festgesetzt werde, welche gleichfalls an dem oben be-
zeichneten Orte abzuliefern ist. Wenn aber der Zehente kein Zubehör eines
Landgutes oder einer ländlichen Wirthschaft ist, so wird auch für das Stroh
eine Entschädigung in Körnern gegeben. Dasselbe geschieht, wenn die für die
Naturalabgaben in Stroh vorgeschriebenen zwölf Jahre abgclaufen sind.

Für die fernere Ablösung der so entstandenen festen Naturalabgaben sind
künftighin die Vorschriften des vierten Titels anzuwenden.

G. 65.

Bei jeder Ablösung eines Getreidezehenten sind von dem Ertrage die
Kosten des Einfahrens und des Dreschens in Abzug zu bringen. Dagegen sind
alle anderen Kosten, die etwa der Zehntberechtigte bei dem Naturalzehnten auf-

uwenden hatte (z. B. die Besoldung eines Zehentners, die Unterhaltung einer
* cheune u. s. w.) eben so wenig in Anschlag zu bringen, als der beson-

dere Vortheil, welthen etwa der Zehntberechtigte aus dem Naturalzehnten nach
seinen Wirt Gastsverhälenissen iehen konnte. Auch die Kosten des Einfahrens
sind in den Fällen arsnahmsheis nicht abzuziehen, in welchen der Zehenepflichtige

den Naturalzehenten dem Berechtigten zu überbringen verpflichtet ist.

 66.

Bei jeder Art der Zehentablösung ist dersenige Zustand der Ercragsfähig=
keit zum Grunde zu legen, in welchem sich das zehentpffichtige Grundstück zur
Zeit der Abschatzung des Zehentertrages (96. GC1. 62.) befindet.

6 67.

Sind Zehentregister geführt worden, so müssen dieselben zum Behuf der
Abschätzung vorgelegt werden; es bleibt jedoch dem Ermessen der Behörde über-
lassen, welcher Gebrauch von diesen Registern zu machen seyn mäöge.

(No. 2107.) Cce 2 6. 68.
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(. 68.

Die vorstehend wegen der Zehenten ertheilten Vorschriften finden auch
auf die Garbenpacht von den sogenannten Garbenhöfen Anwendung.

Siebenter Titel.

Von der Ablsung zufälliger Rechte.

(. 60.

Die zufälligen Rechte, d. h. diesenigen Leistungen, bei welchen entwede

der Zeitpunkt der Enrrichtung, oder der Umfang des - oder beides
zugleich unbestimmt ist, können, soweit solche setzt noch bestehen (#. 2.) durch
Kapitalabsindung, durch Verwandlung in feste Geldrenten und ausnahmsweise im
Fall des 33sten Paragraphen durch Landabfindung abgelöset werden.

(. 70.

Die Kapitalabsindung geschieht nur auf den Antrag des Verpflichteten,
die Verwandlung in Geldrente aber kann sowohl der Berechtigte, alslder Der-

pflichtete verlangen.

Zum Behuf dieser beiden Arten der Ablösung ist die Ermittelung des
jährlichen Werths der Leistung nöthig, welche nach folgenden Grundsatzen
geschieht:

8. 71.

Der jahrliche Werth der Laudemien (Antrittsgelder, Gewinngelder 2c.)
wird nach folgenden Verschiedenheiten bestimme:

1) wenn sie bei jeder Vererbung des belasteren Guts entrichtet werden
müssen, so sind drei Veränderungsfälle auf ein Jahrhundert zu rechnen;

2) sind die Deszendenten des verstorbenen Besitzers von der Enrrichtung
befreit, so ist nur ein Fall auf Ein Jahrhundert anzunehmen;

3) sind zwar die Deszendenten des letzten Besitzers von den Veränderungs=
gebühren frei, raw aber dagegen jede Person, welche den Besitzer eines

Grundstücks heirathet, dieselben bezahlen, so werden, wie im Falle zu 1.
drei Veränderungsfälle auf Ein Jahrhundert gerechnet;

4) wenn nicht bloß im Vererbungsfalle, sondern auch von dem Ehegatten
des Erben, Veränderungsgebühren (Gewinngelder) gezahlt werden müssen;
so werden das Aufkommen des Erben und dessen Verheirathung zusam-
men für einen Fall angenommen, solcher Füälle drei auf Ein Jahrhundert
gerechnet, und die Gewinngelder, welche er und sein Ehegatte zu zahlen
hat, so zusammengerechnek, als ob er (der Erbe) beide Sätz sogleich bei
dem Auskommen auf das Grundstück zu entrichten gehabt hätte;

5) wenn
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5) wenn nach dem Tode des einen oder des andern Ehegatten des letzten
Besitzers der Ueberlebende sich wieder verheirathet, und dann von dem

zweiten nur auf Mahljahre zum Mitbesitz gelangenden Ehegatten, und
eben so beim Aufkommen fernerer mahljähriger Besitzer in Folge weiterer
Verbeirathungen, Veränderungsgebühren (Gewinngelder) gezahlt werden
müssen, so wird noch für die Gewinngelder, welche die mahlsdhrigen Be-
siter zu entrichten haben, Ein Sukzessionsfall auf Ein Jahrhundert
gerechnet, und dessen Betrag dem der übrigen Fälle zugeschlagen;

6) finden die Veränderungsgebühren auch im Falle des Absterbens des
Berechtigten statt, so werden gleichfalls drei solcher Veränderungssülle=
auf Ein Jahrhundert gerechnet; ist aber in einem solchen Falle

7) der Besitz, bei dessen Wechsel die Zahlung der Laudemien geschehen muß,
an ein Amt, an eine Dignitäk, oder an ein Seniorat gebunden, so wer-

den sechs Veränderungsfälle in der Person des Berechtigten auf Ein
Jahrhundert gerechnet;

8) sind die Laudemialgebühren nicht bloß bei Vererbungen, sondern auch
ei Verdußerungen in der dienenden Hand zu bezahlen, so wird ange-

nommen, daß zwei Verdußerungssälle in Einem Inhehunyert vorkommen,
und eben dasselbe ist der Fall, wenn sie auch bei Verdußerungen des
Ober-Eigenthums erlegt werden müssen.

Sollte jedoch bei Nr. 7. und 8. von einem der Betheiligten der Nach-

weis geführt werden können, daß in Einem Jahrhundert sich mehr oder weni-
ger Fälle ereignet hätten, so sind die angenommenen Fälle danach zu bestimmen.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß, da mehrere deeser Fäalle von
Nr. 1. bis 8. neben einander bestehen können und bisher wirklich bestanden ha-
ben, z. B. Nr. 1. und 6., Nr. 1. und 8., Nr. 3. 4. und 5., bei Ablösung

der Laudemialgebühren jeder dieser Fälle, soweit er vorgekommen ist, zum An-
schlag kommen muß.

. 72.

Ueberall wird sodann derjenige Betrag der Laudemialgebühren zum Grunde
gelegt, welcher durch Kontrakte oder Register, oder vormalige Landesgesetze oder
Herkommen bestimmt worden ist. Sind aber nicht hinlängliche Nachrichten die-

6t- Art vorhanden, so geschieht die Berechnung nach demjenigen Betrage dersel-
en, welcher in den letzten sechs Veränderungsfällen wirklich bezahlt ist; und

kann auch dieser nicht ausgemittelt werden, so muß die Durchschnitts-Summe
derjenigen Fälle, welche bekannt sind, als Einheit zum Grunde gelegt werden.
Sollte auf diese Weise der Betrag der Gewinngelder von mahlfährigen Be-
sitzern (I. 71. Nr. 5.) nicht ausgemittelt werden könncn, so soll der halbe Be-
trag Eines vollen Gewinngeldes der wirklichen Besitzer desselben Grundstucks
angenommen werden.

st der Betrag der Laudemialgebühren in irgend einem Falle aus dem
Grunde niche genau festzustellen, weil der Sterbefall und der Gewinn zusam-

(No. 2107.) men



men in Einer Summe behandelt wurde, so soll in solchem zweifelhaften Falle
die Halfte dieser Summe als Betrag der Gewinngelder angenommen werden.

4. 73.

Der aus 8686. 71. 72. hervorgehende Betrag aller auf ein Jahrhundert
treffenden Veranderungsfalle wird zusammengerechnet und die Summe durch
Hundert getheilt. Der Quotient ist der jahrliche Werth, zu welchem das Lau-
demium anzuschlagen ist.

(. 74.

Ist aber das Laudemium jedesmal nach einer bestimmten Anzahl von
ahren zu entrichten, so wird der nach 5. 72. ausgemittelte Betrag durch die
ahl dieser Jahre getheilt, und der Quotient ist als der jährliche Werth des
audemiums anzusehen.

 nm

Außerdem muß der Verpflichtete bei jeder Art der Ablésung auch noch
die nach 56. 71. bis 74. berechnete Jahresrente für so viele Jahre baar be-
zahlen, als von dem letzten Entrichtungsfall bis zur Zeit der Ablösung ver-

flossen seyn werden.
Wenn in beiden Fällen 66. 73. bis 75. seit dem letzten Entrichtungfall

die angenommene Durchschnittsperiode noch nicht verflossen, so steht nur dem
Berechtigten, ist sie aber schon verstossen oder überschritten, nur dem Der-
pflichteten das Provokationsrecht zu. Dies gilt indessen nur bis zum Eintritt
des ersten Emrichtungsfallcs, als von welchem an beiden Theilen frei steht, auf
Ablôfung anzutragen.

6. 70.

Nach denselben Grundsätzen ist in Ansehung aller anderen Abgaben zu
verfahren, bei welchen entweder die Zeit der Entrichtung, oder die Größe der

Abgabe unbestimmt ist. Dieste gilt insonderheit in Ansehung des Sterbefalls
oder Besthaupts, wo dieses Recht noch fortdauert, und es sind bei demselben
drei Entrichtungsfälle auf Ein Jahrhundert zu rechnen.

4. 77.

Der jahrliche Werth des Heimfallrechts wird ohne Unterschied, ob es
neben dem Laudemium oder ohne dasselbe besteht, auf eine Rente angeschlagen,
welche zwei Prozent vom reinen Ertrage des Guts betragt. Bei der Berech-
nung dieses reinen Ertrages sollen jedoch nicht nur die offentlichen Abgaben,
sondern auch alle ubrige Reallasten, insbesondere auch die Zinsen der darauf
vor Erlaß der Großherzoglich-Hessischen Verordnungen hypothekarisch versicher-
ten Schulden, in Abzug gebracht werden, insoweit diese von dem Obereigen-
thumer anzuerkennen sind. Der Umfang dieser Abzuge wird nach der Zeit des
Antrages auf Ablösung bestimmt. Die Worschrift des §. 75. findet bei der

Ablösung des Heimfalls keine Anwendung. n
. 78.
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4. 78.

Steht jedoch das belastete Gut nur noch auf vier Augen, so soll die
Rente zu 5 Prozenk, und wenn dasselbe auf zwei Augen steht, zu 10 Prozent
des Reinertrages angeschlagen werden, der Antrag mag von dem Berechtigten
oder Verpflichteten ausgegangen seyn.

Achter Titel.

Von der Abléssung der Dienste.

6 7.

DieAblösung der Dienste geschieht durch Kapitalabsindung, durch Ver-
wandlung in feste Geldrenren und ausnahmsweise im Fall des #. 33. durch
Landabfindung.

 ie

Spanndienste und die von Spanndienstpflichtigen zu leistenden Hand-
dienste können, wenn sie bisher berkömmlich zu einem und demselben berechtigten
Gute in natura geleistet worden sind, nur gleichzeitig von sämmtlichen Dienst-
pftichtigen der vorbemerkten Art abgelöset werden, wenn der Antrag dazu von

ihnen ausgeht und der Berechtigte nicht in die Ablösung Einzelner willigt.
Die Majorität solcher Dienstpflichtigen kann ungeachtet des Widerspruchs

der Minorität die Absindung bewirken, und finden alsdann die Bestimmungen

des6.G.Anwendung. S
. SI.

Die Verwandlung der Dienste geschieht sowohl auf Ancrag des Be-
rechrigten als des Verpflichteten vermittelst einer festen Geldrente.

4. 82.

Zum Behuf einer jseden Art der Ablösung der Dienste ist die Ausmitte-
lung des Geldwerths einer jährlichen Leistung derselben nöthig, welche nach folgen-
den Regeln zu bewirken ist.

.83.

In den Fallen, worin die Dienste nach dem Umfang der zu leistenden
Arbeit bestimmt sind, soll durch Sachverstandige bestimmt werden, welche Kosten
der Dienstberechtigte aufzuwenden hat, um die den Dienstpflichtigen obliegende
Arbeit durch eigenes Gespann, Knechte oder Tagelohner zu bestreiten. Die
ESumme dieser Kosten ist durch Verrechnung auf die einzelnen Dienstpflichtigen,
nach Verhältniß ihrer Beitragspflicht, auszutheilen.

6. 84.

Wenn dagegen die Dienste nicht nach dem Umfange der zu leistenden
Arbeit, sondern nach Tagen bestimmt sind, so sollen für bestimmte Gegenden

(No. 2107.) durch
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durch Sachverständige Normalpreise sowohl für Hand= als auch für Spann-
dienste nach folgenden Grundsätzen bestimmt werden, und ist hierbei das im
6 139. angeordnete Verfahren zu beobachten.

d. 85.

Bei seder Provokation ohne Unterschied sind folgende Thatsachen zum
Grunde zu legen;

1) die Länge der Arbeitszeit, sowie dieselbe nach Anfang, Ende und Ruhe-
stunden durch das Herkommen bestimmt ist;

2) die Art der Arbeit, insofern dieselbe in einzelnen Fällen einen besondern
Werch hat. (z. B. Erndtedienst);

3) sieeus dem Nahrungszustande der Gegend hervorgehenden Arbeits-
räfte;

4) ein Durchschnitt möglichst vieler Dienstreluitionen, welche in den letzten
zehn Jahren, vor der Bekannntmachung der Großherzoglich-Hessischen
Verordnung vom 18. August 1813. vorgekommen, wobei jedoch die Re-

luitionen in Unseren landesherrlichen Domainen nicht zu beachten sind.

d. 86.

Sollten sich fur die betreffende Gegend nicht soviel Reluitionsfalle er-
geben, daß daraus der im §. 85. Nr. 4. getroffenen Bestimmung gemaß, nach
dem Ermessen der Sachverständigen, billige Normalsatze angenommen werden
konnen; so haben die Sachverstandigen die Normalpreise nach einer Schatzung
zu bestimmen, die nach dem Maaße von Arbeit, welches mittelst der Dienste
geleistet zu werden pflegt, und dem Kostenbetrage anzulegen ist, welchen der
Berechtigte anwenden muß, um durch eigenes Gespann, Tagelohner und Ge-
sinde, die durch den Dienst beschaffte Arbeit selbst zu bestreiten. Die hiernach
(90. 85. und 86.) anzunehmenden Normal- und Durchschnittspreise sind ein
für alle Mal auszumitteln, offentlich bekannt zu machen, und bei künftigen Ab-
lösungen zur Anwendung zu bringen.

8. 87.

Wo bereits vor der Bekanntmachung der Großherzoglich-Hessischen
Verordnung vom 18. August 1813. statt der Naturaldienste, Dienstgelder in der
Art entrichtet wurden, daß fur den Berechtigten die Forderung der Naturaldienst-
leistung nicht mehr stattfand, sollen solche im Falle der Provokation von Seiten
des Berechtigten, auf Antrag des Verpflichteten, statt der nach d. 86. ermittelten
Normalsatze bei der Ablosung zum Grunde gelegt werden.

Neun-
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Neunter Titel.

Von den Rechten und Verbindlichkeiten dritter Personen, in Be-
ziehung auf Ablosung.

8. 88.

Die fur die abgeloseten Abgaben, Zehenten und Dienste festgesetzten Jah-
resrenten oder Kapitalien genießen dasselbe Vorzugsrecht vor anderen hypothe-
karischen Forderungen, welches den Abgaben und Leistungen selbst zustand.

4. 89.

Die für abgelösete Leistungen zur Entschddigung gegebenen Grundstücke,
Kapitalien und Jahresrenten treten in Rücksicht der Lehns= und Fideikommiß-

Dsindun und der hypothekarischen Schulden in die Stelle der abgelsseten
eistungen.

*riie

Es muß sedoch wegen der zur Abfindung hergegebenen, nicht sofort be-
zahlten, dem Berechtigten aber durch Eintragung bei dem verpflichteten Gute
gesicherten Kapitalien, imgleichen wegen der zum gleichen Behufe festgesetzten
Jahresrenten, in dem Hyppothekenbuche bei dem belasteten Gute vermerkt werden,

daß das Kapital und beziehungsweise die Jahresrente ein Zubehör des berech-tigten Gutes, und die SEchigler des Besitzes, darüber zu verfügen, aus dem

Hypothekenbuche bei dem letztgedachten Gute zu ersehen sey.

8. 91.

Die hypothekarischen Gläubiger des Berechtigten können der Ablösung
nicht widersprechen.

(. 92.

Ihrer Zuziehung bei dem Ablösungsgeschdfte bedarf es nicht.

. 93.

Sind jedoch Pertinenzstücke eines Gutes gegen eine baar ein für alle-
mal zu entrichtende Vergütigung abgetreten worden, so müssen die Behörden
welche das Geschäft dirigiren, ein solches Abkommen den Hypothekenglädubigern,
und zwar sowohl denen, welche Kapital zu fordern haben, als denen, welche mit
Remenabgaben oder ähnlichen sortwährenden Leistungen im Hypothekenbuche
eingetragen stehen, zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame bekannt machen.

K. 4.

Diesen steht alsdann frei zu verlangen, daß der Schuldner die ihm aus-
gesetzte baare Vergücigung entweder zur Wiederherstellung ihrer, durch die Ab-
tretung geschmälerten Sicherheit, oder zur Abstoßung der zuerst eingetragenen
Kapitalposten, soweit sie dazu hinreicht, verwende.
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Kann oder will der Schuldner weder eins noch das andere bewerks#chi-
en, so sind die Hypothekenglädubiger befugtk, ihre Kapitalien noch vor der Ver-
allzeit aufzukündigen.

(. 96.

Sie müssen aber von diesem Rechte binnen 6 Wochen nach der ihnen
zugekommenen Anzeige Gebrauch machen.

(l 97.

Thun sie das, so bleibt ihnen ihr hypothekarisches Recht auf das abge-
tretene Pertinenzstück bis zum Austrage der Sache zwar vorbehalten, jedoch
können sie sich nur wegen der von dem neuen Besitzer zu entrichtenden Geld-

summe an denselben und an das abgetretene Pertinenzstück halten.

6. 98.

Verabsdumen sie aber die gesetzliche Frist, so verlöscht ihr Hppotheken=
recht auf das abgetretene Pertinenzstück.

K. 99.

Bei entstehenden Hindernissen kann sich der erpflichtete seinerseits durch
gerichtliche Niederlegung des Ablösungskapitals von aller Verhaftung befreien.

# 100.

Bei Landabtretungen und der hierbei für den neuesten Düngungszustand
und für Verbesserungsarbeiken zu entrichtenden Geldentschddigung ist die nach

"t 93. eintretende Bekanntmachung an die Hypothekengldubiger gleichfalls er-orderlich, jedoch können dieselben nur die Verwendung der letzteren in das Gur,

2 zu dessen Kultur verlangen, und deshalb nur ihre Schuldner in Anspruch
nehmen.

8. 101.

Die besondere Bekanntmachung der Kapitalabfindung an die eingetra-
enen Gldubiger und die 5. 93. bezeichneten Realberechtigten sällt weg:

#a) insoweit die Kapicalabsindungen zu den Einrichtungskosten erforderlich sind;

b) bei anderweiten Verwendungen in die Sutsa des berechtigten Guts
oder zur Abstoßung der zuerst eingetragenen Kapitalposten, wenn die
Abfindung und die Verschuldung so maßig sind, daß die eingetragenen
Schulden unter Zurechnung des solchergestalt zu verwendenden Kapitals
mehr nicht als zwei Drittel des Gutswerths betragen, wobei der General-
kommission uberlassen bleibt, auf welche Weise sie sich die Ueberzeugung
von diesem Werthe beschaffen will;

c) wenn die Kapitalabfindung nur 20 Thaler oder weniger betragt.

é. 102.



Inwieweit der E die Lehnsfolger, Nutznießer oder Wiederkaufs-
Berechtigten bei der Ablösung zugezogen werden müssen, ist nach den Vor-
schrifeen der Verordnung vom 7. Juni 1821. über die Aussührung der Ge-

meinheitstheilungs= und Ablösungsordnung 8 11. bis 15. und der Verordnung
vom 30. Juni 1834. wegen des Geschäftsbetriebes in den Angelegenheiten der

Gemeinheitstheilungen, Ablösungen und Regulirung der gutsherrlich-baduerlichen
Perhlenisse ##. 23. bis 27. zu beurtheilen.

8. 103.

Der Lehnsherr, die Lehns= und Fideikommißfolger können jedoch der Ab-
lösung selbst, insoweit solche nach der gegenwärtigen Verordnung an sich zu-
ldssig ist, nicht widersprechen, vielmehr nur verlangen, daß das für aufgehobene
enten oder Leistungen erlegte Kapital wiederum zu Lehn oder Fideikommiß
angelegt oder sonst sichergestellt werde.

66 104.

Eben dieses (66. 102. 103.) findet stact in Rücksicht der Obereigenthümer
bei Erbzinsgütern, der Wiederkaufsberechtigten und anderen Reablberechtigten.

h 105.

Auch zur Befriedigung der ersten Hyppothekengläubiger (insoweit deren
Forderungen für die Realberechtigten verpflichtend find), kann das gezahlte Ka-
pital verwendet werden.

(. 106.

Der eeiee bei der Ablösung haftet für die Erfüllung der oben
gedachten Verbindlichkeiten (I. 103. und 104.); er kann sich jedoch bei entste-
henden Hindernissen von der Vertretungsverbindlichkeit durch gerichtliche Nieder-=
legung des Geldes frei machen.

#. 107.

Sobald der Rezeß über die Ablösung die Bestätigung der General-Kom-
mission erhalten hat, ist mit der Abschreibung der abgelösten Leistungen in dem
Hypothekenbuche des berechtigten Gutes und deren Löschung bei dem verpflichte-
ten Gute nach ndherer Bestimmung des 9. 61. der Verordnung vom 30. Juni
1834 zu verfahren.

. 108.

Wenn für den Berechtigten aus der Verwandlung der bisherigen Lei-
stungen in Jahresrenten nach dem Urtheil der General-Kommission ein Kapital=

bedarf entsteht, so kann er verlangen, daß ihm auf Höhe W von demVerpflichteten, Obligationen die der Berechtigte nicht kündigen kann, ausgestellt
und auf das verpflichtete Grundstück eingetragen werden. Diese Obligationen
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kann er, abgesondert von dem Gute, dem die Leistungen gebühren, verdußern
und verpfanden, und die Agnaten und Realglaubiger konnen dagegen in keinem
Falle einen Widerspruch erheben. Jedoch ist zuvor die Hohe dieses Bedarfs

von der esgsnleosse, -estzusetzen, welche Festsetzung zur Eintragung der
genannten Obligationen hinreicht.

Die General-Kommission hat demnächst die Aufsicht über die wirkliche
Verwendung zu dem angegebenen Zwecke zu führen und alle dazu nach ihrem
Urtheil nöchige Maßregeln einzuschlagen. Alle Anwärter und sonstige Realbe-
rechtigte sind auch, wenn sie bei der Auseinandersetzung nicht zugezogen sind, be-
sugt, sich die Beobachtung der obigen Vorschrift von der General-Kommission
nachweisen zu lassen. Dies Recht fällt aber weg, wenn sie sich nicht innerhalb
dreier Jahre nach der Eintragung im Hypothekenbuche bei der General-Kom-
mission deshalb gemeldet haben.

8. 109.

Eben so und unter denselben Bedingungen kann der Berechtigte verlan-
gen, daß ihm die von dem Verpflichteten eingezahlten Ablosungskapitalien nach
der Hohe des Bedarfs zu einer solchen Verwendung uberwiesen werden.

8. 110.

Gleichmaßig kann er, zur Beschaffung des durch die Landabfindung nothig
gewordenen Kapitals, die ihm zur Entschadigung uberwiesenen Grundstucke ver-
dußern oder Anlehen auf dieselben machen, und diese letzteren darauf dergestalt

hypothekarisch versichern lassen, daß sie die erste Ihsppothe erhalten und diese
Grundstücke dann nur mit ihrem überschießenden Werth für die auf dem Haupt-
gute schon haftenden Schulden und deren Sicherheit verhaftet bleiben.

é 111.

Im Hale der Verdußerung (§. 110.) hat die General-Kommission außer
der Sorge für die angemessene Verwendung der bezogenen Kaufgelder, sobald

nur einer der Betheiligten zu seiner Scherstelng wegen der diesfdlligen An-
sprüche der Hypothekengläubiger und der Lehns= und Fideikommißfolger bei ihr
(der General-Kommission) deshalb Anträge macht, auch noch darauf zu sehen,
daß die Grundstücke zu diesem Behuf nicht zu unverhältnißmäßigen Preisen ver-
dußert werden, und es muß solchen Falls der über das Geschäft abgeschlossene
Kontrakt der General-Kommission zur Bestdtigung vorgelegt werden. Dieselbe
hat jedoch bei dem ihr zuständigen Urtheile über die Angemessenheit des Preises
nur dann eine ndhere Untersuchung zu veranlassen, wenn nach den ihr vorliegen-
den Nachrichten eine Verschleuderung anzunehmen ißt, oder sich sonst gegründe-
ter Verdacht ergiebt, daß eine Simulation obwalte, und heimlich geschlossene
Nebenverträge vorhanden seyn möchten; und sie kann ihre Bestätigung nur dann

versagen, wenn sich beideser ndheren Untersuchung ergiebt, daß der bedungene
Preis den Tarwerth der Grundstücke nicht erreicht.

é. 112.



4. 112.

Was wegen der Rechte der Lehn= und Fideikommißfolger, hypothekari-

schen Gläubiger und anderen Realberechtigten, ihrer Zujiehung und der Wahr-
nehmung ihrer Rechte durch die General-Kommission, rücksichtlich der Ablösungs=
kapitalien verordnet ist, findet auch in dem Falle Anwendung, wenn sich bei der
Veräußerung der Abfindungsländereien Ueberschüsse über den zu den Einrich-
tungskosten nothwendigen Bedarf ergeben.

4 113.

I. Wenn die Lehns= oder Fideikommißbesitzer es vorziehen, statt der ihnen
nachgegebenen Verwendung der Ablösungskapitalien oder VTerdußerung und Ver-
pfändung der Abfindungen, die Einrichtungskosten durch Anleihen auf die Sub-

stanz des Hauptguts, einschließlich jener Zubehörungen, zu beshafen so duriendiese Anleihen nicht die Hälste des Werths der Abfindungen überschreiten. Die
Feststellung dieses Werths geschieht von der General-Kommission nach den bei
der Auseinandersetzung zum Grunde gelegten landüblichen Abschätzungsprinzipien.

II. Die Lehns= oder Fideikommißbesitzer sind serner befugt, die Sub-
stanz des Hauptguts auch für den Betrag der Kapitalsabsindungen und Ent-

scigungen zu verpfänden, welche a6. für die zum Lehn und Fideikommiß ge-chlagenen Grundstücke, oder zur Ablösung der auf denselben haftenden Lasten zu
entrichten haben.

III. Sben dazu sind sie wegen dersenigen Kosten befugt, welche durch

Vermessung und Bonitirung, sowie durch die kommi arischen WVerhandlungen
e. altn#eschüler entstehen, die die Ausführung dieses Gesetzes zum Gegen-and haben.

Auf die Kosten der Prozesse, welche durch das Ablösungsgeschäfte nestehen,
findet diese Bestimmung nicht Anwendung.

IV. Im vorstehend No. I. bezeichneten Falle ist die Höhe der Einrich-
tungskosten, in den Fällen No. II. und III. außerdem aber die wirkliche Ver-
wendung der Abfindungen und Ausei setzungskosten 2c. durch ein in beglaub-

ter Form ausgefertigtes Attest der General-Kommission nachzuweisen, und die
Hypothekenbehbrden sind befugt und verpflichtet, auch ohne Einwilligung des
Epnoperrn, oder der Lehns= und Fideikommißfolger, die auf den Grund des

Attestes nachgesuchte Eintragung in das Hypothekenbuch zu veranlassen. Es soll
übrigens von dem Gutsbesitzer abhängen, ob er die erweisliche Summe als ein

Darlehn auf die Gutssubstanz aufnehmen, oder statt dessen seinem Allodial= und
freiem Nachlasse den Anspruch auf Erstattung bei der künftigen Erbauseinander-
setzung mittelst eines Vermerkes im Hypothekenbuche vorbehalten will.

V. Vermag in den sub II. und Ill. bezeichneten Fällen der Gutsbesitzer

die Verwendung der Abfindungen und Auseinandersetzungskosten rc. nicht sofort
nachzuweisen, so muß bei den im Hypothekenbuche eingetragenen Summen einst-

weilen bemerkt werden: „daß die Verwendung derselben noch nachzuweisen #%
(No. 2107.) leie

*
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Diese Bemerkung wird auf das erfolgende Verwendungs-Attest der Ge-
neral-Kommission in dem Hyppothekenbuche gelöscht.

VI. Was im 9. 108. dieses Gesetzes in Ansehung der Befugniß der

Anwärter und Deulbere-heigten, sowie in Ansehung der dreijährigen Praklusiv=
fest in Beziehung auf Verschuldung der Abfindungen bestimmt ist, findet auch

ei Verschuldung der Substanz des Hauptguts Anwendung.

VII. Die Rechte der früher eingetragenen Gläubiger bleiben bei solchen
Verpfändungen des Hauptguts überall unverändert.

8. 114.

Die den Gutsbesitzern und Abgabenberechtigten zustehende Hestauch zur
Verschuldung der Absindungen und der Hauptgüter, oder zur Verqußerung der
ersteren, findet der Regel nach nur bis zu den, in Folge der Auseinandersetzung
in dem Hyohekenbuche zu bewirkenden Ab= und Zuschreibungen statt.

Soll ihnen solche darüber hinaus vorbehalten bleiben, so liegt ihnen ob,
dies bei der Zuschreibung im Hypothekenbuche vermerken zu lassen.

Erfolgt keine Zuschreibung im Hypothekenbuche, so steht ihnen jene Be-
fugniß nur insofern zu, als sie ihre Anträge deshalb innerhalb Jahresfrist nach
der Bestätigung des Rezesses bei der General-Kommission gemacht haben.

l allen Fällen ist die letztere ermächtigt, denselben eine angemessene Prä-klusivfrist zu bestimmen, innerhalb welcher sie die zur Feststellung ihrer Verwen-
dungsbefugnisse nöthige Nachweise beizubringen haben.

é 115.

Zu den Einrichtungskosten, für welche sich der Abgabenberechtigte der,
. 108. u. f. aufgeführten Mittel bedienen kann, werden der Regel nach nur
gerechnet:

a) die Baukosten und die Ausgaben zur Anschaffung des Inventariums,
welche nöthig sind, um dem berechtigten Gute die wegfallenden Dienste
zu ersetzen;

b) die Anschaffungskosten des Inventariums, die Bau-, Rodungs-, Ent-
wässerungs= und Bewässerungskosten, welche erforderlich sind, um das
zur Entschädigung abgetretene Land, sey es als Zubehör eines andern
Hauptguts, oder mittelst Errichtung besonderer Vorwerkswirthschaften
oder kleinerer Etablissements gehörig zu benutzen.

6 116.

Wird sedoch in dem Betriebsplane des Hauptgutes durch die Auseinan-
dersetzung eine erhebliche Veränderung erforderlich, so kommen nicht bloß die
vorstehend (H. 115. a. und b.) benannten, sondern auch die zu der veränderten
Einrichtung des Hauptguts nöthigen Anschaffungskosten des Inventariums, die
Bau-, Rodungs-, Entwässerungs= und Bewässerungskosten in Anschlag. Dies

findet
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7 insbesondere Anwendung auf die Kosten der Abbaues im Falle der Trans-
k okationen bauerlicher Wirche, ingleichen im Falle der Errichtung neuer Vor-

werke auf entlegenen Gutsländereien, Behufs der Erleichterung ihrer Bestellung
mit eigenen Leuten und eigener Bespannung.

4. 117.

Betreffen die im 8. 116. erwahnten Veranderungen Lehn- oder Fidei-
kommißgüter, so soll bei deren Festsetzung von der General-Kommission unter-
sucht werden, ob und inwieweit solche eine beständige, oder nur eine vorüber-
gehende Verbesserung der gedachten Güter gewähren mögen.

(#. 118.

Die Kosten der letztern Art ist der Lehns= und Fideikommißbesitzer zu

erstanen verbunden. Es wird ihm und iinen Nachfolgern die Pflicht auferlegt,
die Erstartung dieser Kosten durch eine jährliche Zahlung des fun bchuten Theilsderselben zu bewirken. Die Einzahlung dieser jährlichen Abträge erfolgt an das
gerichtliche Depositorium, insoweit nicht durch die Stiftungs-Urkunde einem Fa-
milienvorsteher Rechte in dieser Beziehung beigelegt sind.

Die Verwendung der abschläglich geleisteten Zahlungen beschränkt sich
nicht auf die Anlegung zu einem Lehn= oder Fideikommißstamm, sondern es kön-
nen die eingezahlten Gelder auch zu Ablösung von Schulden, welche auf der
Substanz des Lehns= oder Fideikommisses haften, verwendet, oder sonst zu Lehn-
oder Fideikommiß wieder angelegt werden.

8. 119.

Durch das Pachtverhältniß, es trete solches bei dem berechtigten oder bei

dem belasteren Gute ein, kann so wenig die cguliaung, als die Vollziehung
der Auseinandersetzung zwischen dem Berechtigten und Perpflichteten gehindert
werden.

Sind für den Fall einer solchen Auseinandersetzung über die Enrschädi-
gung des Gutspächters rechtsbeständige Abreden getroffen, so hat es dabei sem

Heee sind aber dergleichen nicht getroffen, so treten die nachstehenden Vor-riften ein.

. 120.

Ist das berechtigte Gut verpachtet, so muß der Pächter des abgelöseten
Rechts sich mit der Nutzung derjenigen Cneschädigung begnügen, welche seinem
(Verpchter zu Theil geworden ist.

. 121.

Besteht diese Entschädigung in Kapital, so hat ihm der PWerpachter die
Einsen desselben mit vier Prozent zu vergüten; es wäre denn, daß der Verpäch-
ter mit Zustimmung des Pachters, das Ablösungskapital zur Verbesserung des

Guts, wovon das abgelbste Recht Zubehör war, verwendete.
(No. 2107.) Be-
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Besteht die Entschadigung in Land, so ist der Pachter solche nur dann
zu ubernehmen und sich damit zu begnügen schuldig, wenn das abgelosete Recht

Zutehet eines ihm verpachteten Guts war, und das in dessen Stelle tretende
and bei eben diesem Gute zu dem Werthe, wofur es dem Verpachter ange-

rechnet worden, genutzt werden kann; auch kann der Pachter, wenn ihm die
Uebernahme solchen Landes zugemuthet wird, verlangen, daß ihm die zur Be—
wirthschaftung etwa noch erforderlichen Gebaude gebaut oder sonst uberwiesen
werden, doch muß er alsdann die Zinsen des aufgewendeten Bau-Kapitals mit

vier Prozent vergüten. Der Verpachter leinersete kann sich aber auch nicht
entziehen, dem Pächter die Nutzung des Entschädigungs-Landes zu überlassen,

wenn deser es ohne Ueberweisung mehrerer Gebdude zu übernehmen bereit ist,außer diesem Falle kann der Pächter diese Nutzung nicht fordern.
Ueberkommt der Pächter aus einem der vorbenannten Gründe die Ent-

scbhhigungs-bänderelen nicht zur Nutzung, e ihm der Perpchter denetrag der Rente, auf welche solche bei der Regulirung veranschlagt sind, von
der Pacht erlassen.

. 122.

Machen Dienste den Gegenstand der Ablosung aus, so kann der Pach-
ter des berechtigten Guts, außer der Nutzung des Entschädigungs-Objekts auch

die Anweisung der für die neue (zum Ersatz der Dienke estimmte) Ein-
richtung nöthigen Gebqdude fordern; er muß jedoch das Baukapital mit vier
Prozent verzinfen.

8. 123.

Das zum Betriebe der Wirthschaft erforderliche Inventarium muß sich
der Pachter wott in dem Sale des &amp;. 121. als 122. auf seine Kosten an-
schaffen, ohne daß er deshalb von dem Verpchter eine Vergütigung begeh-
ren kann.

(. 124.

Will der Pächter sich mit der, dem Verpächter zu Theil gewordenen
Entschädigung unter den obigen Bedingungen (94. 120. bis 123.) nicht begna-
gen, so steht es ihm frei, die Pacht zu kündigen. Diese Besugniß steht ihm
aber nur zu binnen drei Monaten, nachdem der besthigte Naes dem Pcchter
bekannt gemacht ist. Auch muß die Kündigung wenigstens sechs Monate vor
dem Abzuge erfolgen und der Abzug kann nur am Schlutz eines Wirthschafts-

jahres eintreten. Dieses dem Pchter eingerdumte Recht der Kündigung soll
jedoch gänzlich wegfallen, wenn nach dem Urtheil der General-Kommission, das
abgelösete Recht im Verhältniß zur ganzen Wirthschaft so unbedeutend ist, daß
aus der Ablösung keine merkliche Verdänderung der Wirthschaftsverhältnisse er-
solgen kann.

# 125.

Ist es das belastete Gut, welches verpachtet ist, so kann der ablssende
(Verpächter verlangen, daß der Pächter die Ablösungs-Rente, oder die Zinsen

des
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des Ablosungs-Kapitals zu vier Prozent insoweit ubernehme, als letzterer die
jetzt abgeloseten Leistungen zu entrichten gehalten war.

(. 126.

Besteht ielfune die Emschädigung des Berechtigten in Land, so kann
der Pchter dieserhalb von seinem Verpächter nur dann eine Ermaßigung in
der Pacht verlangen, wenn er die damit abgelösete Leistung nicht zu vertreten
hatte, und auch in diesem Falle gebührt ihm der Pacht-Erlaß nur in dem Be-
krage, zu welchem die Nutzung dem abgefundenen Berechtigten angerechnet iß.

( 127.

Will der Pachter sich diesem nicht unterwerfen, so finden die Bestim-
mungen des #5. 124. auch hier Anwendung.

8. 128.

Von den vorstehenden Bestimmungen (88. 120. bis 127.) soll in An-
sehung dersenigen Pacht-Kontrakte, welche schon vor der Bekanntmachung des
gegenwärtigen Gesetzes geschlossen worden sind, folgende Ausnahme eintreten-
Wenn nämlich der Verpächter selbst auf die Ablösung angetragen hat, so soll
der Pächter die Wahl haben, entweder die vorstehenden Befugnisse auszuüben,
oder aber vollständige Encschidigung von dem PBerpächter zu verlangen.

Zebnter Tirel.

Allgemeine Bestimmungen.

4. 129.

Steht dem Besitzer eines Grundstückes, auf welches die Großherzoglich-
Hessischen Verordnungen vom 5. November 1800. und vom 18. August 1813.

keine Anwendung finden, nur ein Erbpachtrecht oder nutzbares Eigenthum zu,
so überkommt derselbe (jedoch mit Ausnahme des im HP. 4. bezeichneten Falles)
das volle Eigenthum, wenn das Grundstück entweder von allen Lasten befreit

wird, aber doch mit keinen anderen Lasten beschwert bleibt, als mit festen Geld-
oder Getreide-Abgaben, oder solchen Strohlieferungen, welche aus verwandelten
Zehenten entsprungen sind.

(. 130.

Wenn nach dem Inhalte des bisherigen Rechtsverhältnisses, der eine
Theil die Wahl hat, ob in einzelnem Fall eine Naturalleistung oder eine Geld=
Entschädigung eintreten soll, so hängt es auch bei der Ablösung von der Wahl
desselben ab, ob das vorhandene Recht als Naturalleistung oder als Geldrente
abgelöst werden soll.

Jabrgang 1830. (No. 2107.) Ee  131.
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§(131.

Soweit der Berechtigte in Beziehung auf die ihm zustehende Realbe-
rechtigung, irgend einen Beitrag zur Grundsteuer des verpflichteten Guts zu
geben hat, soll derselbe Beitrag auch bei seder Ablösung in Anschlag hebrachl,
und daher der Werth der keistung um soviel geringer geschätzt werden.

(. 132.

Wenn der Berechtigte dem PVerpflichteten zu gegenstitigen Leistungen,
welche zu den Gegenständen dieses Gesetzes gehèren, verpflichtet ist, so sind bei
der Ablösung der Hauptleistung diese gegenseitigen Lasten in Abzug zu bringen.

8. 133.

st der Berechtigte wegen seiner Realberechtigungen zu Leistungen an
dritte Personen verpflichtet, so kann er jederzeit auf Ablôfung dieser ihm oblie-
genden Lasten amragen.

. 134.

So lange z ischen den Interessenten wegen der Ablosung noch keine

Uebereinkunft getroffen, oder von der Behorde daruber noch nicht enpien ist,
kann selbst der Antrag, so wie auch bei der, dem einen oder andern Theile zwi-
schen den Ausgleichungsmitteln zustandigen Wahl die Erklarung daruber, einsei-
tig zuruckgenommen werden, alsdann muß aber der zurucktretende Theil alle Ko-
sten der vergeblichen Verhandlung allein tragen und dem Gegentheile erstatten.

Auch versteht sich von selbst, daß der Befugniß des Gegentheils, Finerseis die
gesetzlich zulässigen Anträge nach Gutfinden zu machen, durch eine solche Zurück-
nahme kein Eimrag geschieht. Es kann jedoch eine rechtsverbindliche Ueberein-
kunft zwischen den Partheien auch während des Verfahrens der Ablösung und
vor der gänzlichen Auseinandersetzung (z. B. über die Art der zu treffenden Ab-

lösung, sowie über jeden einzelnen Punkt derselben) geschlossen werden.

6 135.

Soll eine festbestimmte Jahresrente durch Kapital ganz oder theilweise
abgelöst werden, so ist solches dem Berechtigten sechs Monate vorher anzuzei-
gen. Bei andern Ablösungen tritt die Ausführung des Geschäáfts der Regel
nach mit dem nächsten Fälligkeitstermine nach bestatigtem Rezesse ein.

d. 136.

Wenn der Gegenstand der abzulosenden Leistung im Zehenten, Erzeugnis-
sen der Landwirthschaft oder Diensten besteht, und die Abfindung dafur in bano
gegeben wird, so erfolgt die Aussührung der Regel nach in dem nächsten Jahre

nach der Bestätigung des Sees zu der vereinbarten oder nöthigenfalls in je-
dem einzelnen Falle von der General-Kommission zu bestimmenden Zeit; es

steht jedoch bei der cheneralKommnsson, desete nach Umständen, sowohl ein
Jahr spdter, als auch früher, und sogar noch vor der Bestiätigung des nurh

ses



ses eintketen zu lassen, je nachdem die wirthschaftlichen Verhälenisse und die auf
der einen oder andern Seite überwiegenden Interessen der Partheien eins oder

das andere fordern. Insbesondere ist hierbei auch auf die bestehenden Pacht-
verhälmisse (#. 124.) billige Rücksicht zu nehmen.

h 137.

Die für vormalige Abgaben oder Dienste feftgeseten jährlich zu entrich-
kenden Frucht= oder Geldrenten müssen von den Pflichtigen, wenn nicht etwas
anderes verabredet oder von der General-Kommission bestimmt worden, am

1. Dezember abgetragen werden.

 é“ 138.

Die Ausführung der gegenwärtigen Verordnung wird derdu Münster
errichteten General-Kommission übertragen, und finden die in der Verordnung
vom 30. Juni 1834. (Gesetzsammlung S. 96.) wegen des Geschäftsbetriebes

ertheilten Vorschriften auch auf diese Angelegenheiten, insbesondere auch wegen
Errichtung der Kreis-Vermittelungs-Behörden und deren Mitwirkung auf das
hierbei einzuschlagende Verfahren, Anwendung.

6. 130.

Die nach dem gegenwärtigen Gesetze 55. 43. 44. 45. 40. 55. 84. bis 80.
vorzunehmenden allgemeinen Ermirtelungen und Festsetzungen sollen, unter Lei-
tung der General-Kommission und nach vorgängiger Aussonderung angemesse-
ner Distrikte, durch besondere, aus sachkundigen Eingesessenen und einem Ab-
geordneten der General-Kommission zusammengesetzte Distrikts-Kommissionen
erfolgen. Die zu diesen Kommissionen zu erwählenden Eingesessenen sollen bei
jeder Distrikts-Kommission nicht unter zwei und nicht über vier seyn; ihre An-
zahl wird hiernach von der General-Kommission nach dem größeren oder gerin-
geren Umfange des Distrikts bestimmt. Die cine Hälfte derselben wird von den
Berechtigten im Kreise gewählt; die andere Hälfte wird aus drei oder sechs von

dem Landrathe vorzuschlagende Personen durch die Verpflichteten gemeindeweise
gewählt. Ueber die Art und Weisc, wie diese Wahlen zu bewirken sind, wird
eine besondere Instruktion von dem Ministerium des Innern ergehen. Der
Abgcordnete der General-Kommission aber soll für alle Distrikrs-Kommissionen
einer und der nämliche seyn.

Die Fesistellung der Werthsverhältnisse, Preisbezirke, Marktorte u. s. w.
erfolgt erst dann, wenn sämmtliche Distrikts-Kommissionen gehört sind. Das
esultat aller dieser Erörterungen wird endlich von der General-Kommission
dem Ministerium des Innern zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt, und
nachdem letztere erfolgt ist, durch das Amtsblatt der Regierung zur öffentlichen
Kenntniß gebracht.

Dasselbe Besahren soll stattfinden, wenn ctwa in der Folge Repvisionen,
Abänderungen oder Ergänzungen der ursprünglichen Fesisetzungen nöthig befun-
den werden sollten.

(Ne. 2107.) . 140.
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8. 140.

In Ansehung der Kosten kommen die Verordnungen vom 20. Irmt
1817. &amp; 209. u. f. (Gesetzsammlung S. 161.) und vom 30. ni 1834.

l 65. 66. (Gesetzsammlung S. 96.) und das Regulativ vom 25. April 1836.
(Gesetzsammlung S. 181.) und die Instruktion vom 16. Juni 1836. (Gesetz-
sammlung S. 187.) zur Anwendung.

Jedoch wird in Erweiterung der im 8. 212. der Verordnung vom 20.

Juni 1817. ertheilten Vorschrift bestimmt, daß derjenige Theil, welcher nach
gehöriger Erörterung der Theilnehmungsrechte und Ausgleichungemittel, den dar-
auf gegründeten Auseinandersetzungsplan anzunehmen verweigert, jedesmal die
durch seine Weiterungen entstandenen Kosten allein tragen soll, insofern der an-
dere Theil bereit war, den Auseinandersetzungsplan anzunehmen und der Wei-

ernde hernach doch nur so viel oder weniger erstreitet, als ihm im Wege des
ergleichs angeboten worden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Potsdam, den 18. Juni 1840.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Müffling. Kampb. Mühler. v. Rochow. v. Ladenberg.

Beglanbigt:
Düesberg.
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